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Änderungen Anlage 3 zwischen KoV VI und KoV VII 

In nachstehenden Tabellen sind die konkreten Änderungen der einzelnen Regelungen des 
Lieferantenrahmenvertrags Gas (Tabelle 1) sowie der Anlagen des Lieferanterahmenver-
trags (Tabelle 2) aufgeführt. Aufgenommene Texte sind unterstrichen. Aufgehobene Texte 
sind durchgestrichen.  

Tabelle 1: Änderungen Lieferantenrahmenvertrag Gas 

Regelung Änderung  Erläuterungen 
Vertragsbezeich-
nung 

zur Ausspeisung von Gas in Verteiler-
netzen mit Netzpartizipationsmodell 

oder geschlossenen Verteilernetzen ge-
mäß § 110 EnWG 

 

Erweiterung des Gel-
tungsbereiches auch für 
geschlossene Verteiler-
netze.  

 

§ 1 Ziffer 4 Satz 3 

 

(Vertragsgegenstand) 

 

Änderungen der Anlage 1 werden unverzüg-
lich per E-Mail, soweit keine elektronische 
Lösung (Nachrichtenaustausch) vom Netzbe-
treiber angeboten wird, ausgetauscht. 

Redaktionelle Änderung 

 

§ 1 Ziffer 8  

 

(Vertragsgegenstand) 

§ 6 Ziffer 4 Abs. 5, § 6 Ziffer 5 und § 8 Ziffer 1 
Satz 3 finden ab dem 1. Januar 2013 Anwen-
dung. § 3 Ziffer 2 sowie § 9 Ziffer 1 Satz 2, 
Ziffer 2 Satz 1 bis 3, Ziffer 3 Satz 2 und Ziffer 
6 dieses Vertrages finden keine Anwendung, 
wenn der Netzbetreiber ein Betreiber eines 
geschlossenen Verteilernetzes gemäß § 110 
EnWG ist. Zu den gemäß Satz 1 nicht an-
wendbaren Regelungen können Betreiber 
eines geschlossenen Verteilernetzes abwei-
chende ergänzende Geschäftsbedingungen 
treffen, soweit diese aufgrund der Besonder-
heiten des geschlossenen Verteilernetzes 
erforderlich sind. 

Erweiterung des Geltungs-
bereiches nach gesetzlichen 
Regelungen auch für ge-
schlossene Verteilernetze. 

§ 2 Ziffer 6 

 

(Voraussetzungen) 

Liegt zwischen dem Letztverbraucher und 
dem Lieferanten ein reiner Gaslieferungsver-
trag (ohne Netznutzung) zur Belieferung eines 
Letztverbrauchers vor, bedarf es einer geson-
derten Vereinbarung über die Leistung „Netz-
nutzung“ zwischen dem Letztverbraucher 
(„Netznutzer“) und dem Netzbetreiber (Netz-
nutzungsvertrag). Sofern der Letztverbraucher 
den Lieferanten als Dienstleister vollständig 
mit der Abwicklung der Netznutzung beauf-
tragt, kennzeichnet der Lieferant bei der An-
meldung der Netznutzung beim Netzbetreiber 
die Ausspeisepunkte dieses Letztverbrau-
chers nach GeLi Gas. Diese Letztverbraucher 
zahlen die Netzentgelte selbst unmittelbar an 
den Netzbetreiber. 

Redaktionelle Klarstellung 

§ 3  
 
(Gasbeschaffenheit) § 3 Gasbeschaffenheit und 

Druckspezifikation 

Regelungen zur Änderung 
der Gasbeschaffenheit. Re-
gelungen zur Änderung der 
Druckspezifikation im Liefe-
rantenrahmenvertrag nicht 
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 erforderlich. 
§ 3 Ziffer 2 Satz 1 
 
(Gasbeschaffenheit) 

Die für die jeweiligen Ausspeisepunkte gel-
tenden und auf der Internetseite des Netzbe-
treibers veröffentlichten technischen Anforde-
rungen zur Gasbeschaffenheit und zur Druck-
spezifikation sind Bestandteil dieses Vertra-
ges. 

Siehe vorherigen Punkt 

§ 3 Ziffer 3  
 
(Gasbeschaffenheit) 

Der Netzbetreiber ist zu einer Änderung der 
Gasbeschaffenheit innerhalb der Grenzen des 
DVGW Arbeitsblattes G 260 in der jeweils 
gültigen Fassung mit einer Vorankündigungs-
frist von 3 Jahren zum Beginn eines Gaswirt-
schaftsjahres ohne Zustimmung des Trans-
portkunden mit folgenden Vorankündigungs-
fristen berechtigt: Der Netzbetreiber teilt dem 
Transportkunden mindestens 3 Jahre vor 
Beginn den voraussichtlichen Umstellungs-
zeitraum mit. Mit Wirkung zum 1. Oktober 
2015 verkürzt sich die Vorankündigungsfrist 
auf 2 Jahre und 4 Monate. 

Die Mitteilung des konkreten Umstellungster-
mins im Rahmen der Marktraumumstellung, 
der in dem genannten Umstellungszeitraum 
liegt, erfolgt mindestens 1 Jahr vor Umstel-
lung, ab dem Allokationswerte ausschließlich 
im H-Gas versandt werden („bilanzieller Um-
stellungstermin“). 

Mit Zustimmung des Transportkunden kann 
der Netzbetreiber abweichend von Satz 1 und 
2 eine kurzfristigere Änderung der Gasbe-
schaffenheit umsetzen. Jede Änderung der 
Gasbeschaffenheit oder der Druckspezifikati-
on ist auf die hiervon betroffenen Ausspeise-
punkte beschränkt. Sofern der Netzbetreiber 
eine entsprechende Änderung angekündigt 
hat und während der laufenden Vorankündi-
gungsfrist ein neuer Lieferantenrahmenvertrag 
zu laufen beginnt, gilt die bereits laufende 
Vorankündigungsfrist auch für diesen Vertrag. 
§ 156 bleibt unberührt. 

Die Änderungen dienen der 
Konkretisierung der Mittei-
lungsverpflichtung und den 
damit verbundenen Fristen 
im Zuge der Umstellung der 
Gasbeschaffenheit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe vorherigen Punkt 
 
 
 
 
Siehe vorherigen Punkt 
 
 
Regelungen zur Änderung 
der Gasbeschaffenheit. Re-
gelungen zur Änderung der 
Druckspezifikation im Liefe-
rantenrahmenvertrag nicht 
erforderlich. 
 
 
 
 
Redaktionelle Änderung. 
 

§ 3 Ziffer 4 neu 
 
(Gasbeschaffenheit) 

Nach Entfall des Konvertierungsentgelts ist 
der Netzbetreiber abweichend von Ziffer 3 zu 
einer Änderung der Gasbeschaffenheit von L- 
auf H-Gas ohne gesonderte Vorankündi-
gungsfrist gegenüber dem Transportkunden 
und ohne dessen Zustimmung berechtigt. 
Satz 1 gilt nicht bei einer Änderung der Markt-
gebietszuordnung, die in § 16 Ziffer 3 geregelt 
ist. Der Netzbetreiber wird den Transportkun-
den unverzüglich nach Abstimmung des Um-
stellungsfahrplans zwischen den betroffenen 
Netzbetreibern über die Änderung der Gasbe-
schaffenheit informieren. 

Die Änderungen dienen der 
Konkretisierung der Mittei-
lungsverpflichtung und den 
damit verbundenen Fristen 
im Zuge der Umstellung der 
Gasbeschaffenheit. 
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§ 3 Ziffer 4 bzw.5  
 
(Gasbeschaffenheit) 

Entsprechen die vom Netzbetreiber an den 
Ausspeisepunkten übergebenen Gasmengen 
nicht den Anforderungen im Hinblick auf die 
Gasbeschaffenheit oder der Druckspezifikati-
on gemäß Ziffer 2 (im Folgenden „Off-Spec-
Gas“ genannt) ist der Transportkunde berech-
tigt, die Übernahme des Off-Spec-Gases ganz 
oder teilweise nicht zu akzeptieren. 

Regelungen zur Änderung 
der Gasbeschaffenheit. Re-
gelungen zur Druckspezifika-
tion im Lieferantenrahmen-
vertrag nicht erforderlich. 
 
Redaktionelle Änderung von 
Ziffer 4 auf Ziffer 5.  

§ 4 Ziffer 2 
 
(Datenaustausch und 
Vertraulichkeit) 

Die Vertragsparteien werden die im Zusam-
menhang mit der Durchführung dieses Vertra-
ges erhobenen, übermittelten verarbeiteten 
oder zugänglich gemachtengenutzten perso-
nenbezogenen Daten vertraulich behandeln. 
Dies gilt namentlich hinsichtlich der Beach-
tung von § 6a EnWG und der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen der Bundesrepub-
lik Deutschland. Die Vertragsparteien sind 
berechtigt, Verbrauchs-, Abrechnungs- und 
Vertragsdaten (insbesondere für die Erfas-
sung, Bilanzierung und Abrechnung der Gas-
lieferungen sowie der Netznutzung) an Dritte 
in dem Umfang weiterzugeben, wie dies zur 
ordnungsgemäßen Begründung, Erbringung 
oder Beendigung ihrer Leistungspflichten un-
ter Wahrung ihrer berechtigten Interessen 
erforderlich ist und soweit schutzwürdige Inte-
ressen des Betroffenen dem nicht entgegen-
stehentechnischen und kommerziellen Ab-
wicklung der jeweiligen Pflichten erforderlich 
ist. 

Die Änderungen dienen der 
Klarstellung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 4 Ziffer 4 
 
(Datenaustausch und 
Vertraulichkeit) 

Für Letztverbraucher mit registrierender Last-
gangmessung und einem in der Regel nicht 
planbaren, extrem hohen und extrem schwan-
kenden Gasverbrauch kann der Netzbetreiber 
vorherige technische Ausspeisemeldungen 
und die Einhaltung der technischen Grenzen 
gemäß § 8 Abs. 5 GasNZV verlangen, soweit 
dies für die Systemintegrität des Netzes erfor-
derlich ist und gesondert vereinbart wurde. In 
diesem Fall veröffentlicht der Netzbetreiber 
die entsprechenden Zählpunkte. Darüber hin-
aus informiert der Netzbetreiber den Trans-
portkunden in der Regel 1 Monat im Rahmen 
eines bestehenden Vertragsverhältnisses 
vorab in Textform über die nachträgliche Ein-
führung das Bestehen der Verpflichtung zur 
Abgabe einer vorherigenr technischenr Aus-
speisemeldungen. 

Mit der Änderung wird der 
Verkürzung der Lieferanten-
wechselfrist Rechnung ge-
tragen. Zudem wird der 
Netzbetreiber verpflichtet, 
Ausspeisepunkte, für die die 
Abgabe einer vorherigen 
technischen Ausspeismel-
dung notwendig ist, auf sei-
ner Homepage zu veröffent-
lichen. Dadurch entfällt die 
Notwendigkeit für den 
Transportkunden, sich vorab 
beim Netzbetreiber zu er-
kundigen, ob es sich um 
einen solchen Ausspeise-
punkt handelt. 

§ 5 Ziffer 2  
 
(Registrierende Last-
gangmessung und 
Standardlastprofilver-
fahren) 

Der Netzbetreiber ordnet jedem SLP-
Ausspeisepunkt gemäß Anlage 3 das ent-
sprechende Standardlastprofil zu. Der Netzbe-
treiber legt bei Anwendung des analytischen 
Lastprofilverfahrens für jeden SLP-
Ausspeisepunkt einen Kundenwert, der 
Grundlage für die Bilanzierung ist, fest und 
erstellt daraus eine Prognose über den Jah-
resverbrauch fest. Bei Anwendung des syn-
thetischen Standardlastprofilverfahrens mel-
det der Verwendet der Netzbetreiber entge-
gen Satz 2 keine Kundenwerte, sind andere 
zur Ausrollung der Lastprofile notwendige 

Die Änderungen dienen der 
Klarstellung. 
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Informationen bzw. Profilmengen für ein Jahr 
dem Transportkundenden Kundenwert zur 
Ermittlung der Jahresverbrauchsprognose zur 
Verfügung zu stellen. Der Kundenwert bzw. 
Ddie Jahresverbrauchsprognose und falls 
verwendet der Kundenwert werden wird dem 
Transportkunden bei der Bestätigung zur An-
meldung der Netznutzung mitgeteilt. Aktuali-
sierungen werden jeweils nach der jährlichen 
Turnusabrechnunglesung durchgeführt, die 
nach Vorgabe des Netzbetreibers erfolgt. 
Anpassungen werden dem Transportkunden 
gemäß GeLi Gas vom Netzbetreiber mitge-
teilt. Der Transportkunde kann unplausiblen 
Lastprofilzuordnungen, und/oder unplausiblen 
Kundenwerten und unplausiblen bzw. Jahres-
verbrauchsprognosen widersprechen und dem 
Netzbetreiber eine andere Lastprofilzuord-
nung, und/oder einen eigenen Kundenwert 
und bzw. eine eigene Jahresverbrauchsprog-
nose unterbreiten. Kommt keine Einigung 
zustande, legt der Netzbetreiber die Lastpro-
filzuordnung, und/oder den Kundenwert und-
bzw. die Jahresverbrauchsprognose endgültig 
fest. In begründeten Ausnahmefällen kann die 
Jahresverbrauchsprognose, bzw. der Kun-
denwert sowie die Zuordnung des entspre-
chenden Standardlastprofils vom Transport-
kunden und dem Netzbetreiber gemeinsam 
auch unterjährlichig angepasst werden. 

§ 6 Ziffer 4 
 
(Messstellenbetrieb 
und Messung) 

 
Nach Ablauf des Liefermonats werden alle 
Lastgänge gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685 
plausibilisiert und es werden ggf. Ersatzwerte 
gebildet bzw. korrigiert. Es erfolgt eine Um-
wertung der Lastgänge mit dem Abrech-
nungsbrennwert. Spätestens am M+10 Werk-
tage übermittelt der Netzbetreiber dem Trans-
portkunden den Lastgang an RLM-
Ausspeisepunkten des Liefermonats. Die Kor-
rektur ist entsprechend in den Datenmeldun-
gen zu kennzeichnen. 
 
Für den Fall, dass der Netzbetreiber gemäß 
DVGW Arbeitsblatt G 685 Ersatzwerte gebil-
det hat, übermittelt er ebenfalls bis M+10 
Werktage den Lastgang zusätzlich umgewer-
tet mit dem Bilanzierungsbrennwert. 
 
In der MSCONS wird der zugrunde gelegte 
Brennwert und die Z-Zahl mitgeteilt. 
Bei RLM-Ausspeispunkten, die einem Biogas-
Bilanzkreis zugeordnet sind, gelten anstelle 
dieses Prozesses die Vorgaben der Ziffer 5. 
 
Netzbetreiber sind verpflichtet, dem Trans-
portkunden auf Anfrage die im Stundentakt 
erfassten und ausgelesenen Lastgänge an 
RLM-Ausspeisepunkten zu Letztverbrauchern 
unverzüglich zu übermitteln.  

 
Die Änderungen dienen der 
Präzisierung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regelung aus § 54 Hauptteil 
KoV VI (Fassung vom 
28. Juni 2013) zur Klarstel-
lung in den Lieferantenrah-
menvertrag übernommen. 

§ 7 Ziffer 6 Zur Erfüllung der Pflichten aus Ziffer 3 bis 5 Redaktionelle Änderung 
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(Unterbrechung der 
Netznutzung) 

wird der Netzbetreiber spätestens zum 
1. Oktober 2012 die hierzu erforderlichen Ab-
wicklungsprozesse aufbauen. In der Über-
gangszeit wird der Netzbetreiber sich bemü-
hen, dem Transportkunden die verfügbaren 
Informationen zur Verfügung zu stellen. 

 
§ 7 Ziffer 7  
in Ziffer 6 geändert  

 Redaktionelle Änderung: 
Anpassung der Nummerie-
rung 

§ 7 Ziffer 8 
in Ziffer 7 geändert 

Die Regelungen der Ziffer 76 gelten entspre-
chend, soweit andere Netzbetreiber im Markt-
gebiet Maßnahmen nach Ziffer 1 a) oder b) 
durchführen und der Netzbetreiber aufgrund 
dieser Maßnahmen ganz oder teilweise nicht 
in der Lage ist, seine Pflichten aus dem Ver-
trag zu erfüllen. Die Regelungen der Ziffern 3 
bis 65 gelten entsprechend, soweit dem Netz-
betreiber die zur Erfüllung der Informations-
verpflichtung notwendigen Informationen vor-
liegen. 

Redaktionelle Änderung: 
Anpassung der Nummerie-
rungen 

§ 8 Ziffer 1 
 
(Ausgleich von Mehr-
/Mindermengen) 

Der Netzbetreiber ermittelt nach der endgülti-
gen Ermittlung der abrechnungsrelevanten 
Messwerte und Daten die Mehr-
/Mindermengen. Für alle SLP-
Ausspeisepunkte wird der gemäß DVGW 
Arbeitsblatt G 685 ermittelte Verbrauch der 
SLP-und RLM-Ausspeisepunkte im Abrech-
nungszeitraum dem endgültig für die Allokati-
on in den Bilanzkreis des Bilanzkreisverant-
wortlichen zugrundeliegenden Wert gegen-
übergestellt. Für RLM-Ausspeisepunkte wird 
die Mehr-/Mindermenge berechnet, indem die 
endgültig für die Allokation in den Bilanzkreis 
des Bilanzkreisverantwortlichen verwendete 
Menge, ggf. unter Berücksichtigung von Run-
dungsdifferenzen, jeweils mit dem Abrech-
nungs- und Bilanzierungsbrennwert bewertet 
und die Differenz gebildet wird. Für RLM-
Ausspeisepunkte, die einem Biogas-
Bilanzkreis zugeordnet sind, entfällt die Mehr-
/Mindermengenabrechnung. 

Die Änderungen dienen der 
Präzisierung. 

§ 8 Ziffer 5 neu 
 
(Ausgleich von Mehr-
/Mindermengen) 

Für RLM-Ausspeisepunkte ist der Netzbetrei-
ber abweichend von Ziffer 1 berechtigt, bei 
systematischen Fehlern in technischen Ein-
richtungen zur Messung die korrigierten Ver-
brauchsmengen gemäß DVGW Arbeitsblatt 
G 685 dem endgültig für die Allokation in den 
Bilanzkreis des Bilanzkreisverantwortlichen 
zugrundeliegenden Wert für die Mehr-
/Mindermengenabrechnung gegenüber zu 
stellen: 

Der Netzbetreiber legt dem Transportkunden 
eine nachvollziehbare Dokumentation vor. Die 
Dokumentation muss die Befundprüfung des 
Eichamtes beinhalten.  

Es wurde bei RLM-
Ausspeisepunkten die Mög-
lichkeit geschaffen, korrigier-
te Verbrauchsmengen in den 
Fällen, in denen eine Mess-
einrichtung systematisch 
falsch angezeigt hat, be-
rücksichtigen zu können. 

§ 8 Ziffer 5  
in Ziffer 6 geändert 

 Redaktionelle Änderung: 
Anpassung der Nummerie-
rung 

§ 11 Ziffer 3 Die Entgelte gemäß dem jeweiligen Vertrag Anpassung aufgrund geän-
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(Steuern) 

und diesem Paragraphen sowie jegliche Zu-
schläge hierzu bilden das Entgelt im Sinne 
des Umsatzsteuergesetzes (UStG) und ver-
stehen sich ohne Umsatzsteuer (USt). Zusätz-
lich zu diesem Entgelt hat der Transportkunde 
an den Netzbetreiber die Umsatzsteuer in der 
jeweiligen gesetzlichen Höhe zu entrichten, 
sofern nicht das Reverse-Charge-Verfahren 
Anwendung findet. Soweit der Leistungsemp-
fänger die Voraussetzungen des § 3g Absatz 
1 UStG erfüllt, legt er, als Nachweis für die 
Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens, 
die Bescheinigung für Wiederverkäufer von 
Erdgas (USt 1 TH) nach § 13b Absatz 2 Nr. 5 
Buchstabe b und Absatz 5 UStG erstmalig 
spätestens 1 Woche vor der Lieferung sowie 
jährlich wiederkehrend unaufgefordert vor. 
Erfolgt die Abrechnung gemäß § 14 Abs. 2 S. 
2 UStG im Gutschriftsverfahren, muss die 
Abrechnung die Angabe "Gutschrift" enthalten 
(§ 14 Abs. 4 Nr. 10 UStG). 

 

derter gesetzlicher Vorga-
ben. 

§ 13  
 
(Sicherheitsleistung) 

 Die Änderungen sind im 
Wesentlichen das Ergebnis 
eines Vorschlags einer ver-
bands- und marktrollenüber-
greifenden Projektgruppe zur 
sachgerechten Änderung der 
bisher geltenden Regelung 
zur Sicherheitsleis-
tung/Vorauszahlung. 

§ 13 Ziffer 1 
 
(Sicherheitsleistung) 

Der Netzbetreiber kann in begründeten Fällen 
für alle Zahlungsansprüche aus der diesem 
Geschäftsbeziehung Vertrag zum Transport-
kunden eine angemessene Sicherheitsleis-
tung oder Vorauszahlung gemäß § 14 verlan-
gen. Die Anforderung der Sicherheitsleistung 
bzw. Vorauszahlung ist gegenüber dem 
Transportkunden in Textform anzufordern und 
zu begründen. 

 

§ 13 Ziffer 2 
 
(Sicherheitsleistung) 

Ein begründeter Fall wird insbesondere ange-
nommen, wenn 

a) der Transportkunde  
aa) mit einer fälligen Zahlung in nicht 
unerheblicher Höhe, d.h. in der Re-
gel mindestens in Höhe von 10% 
des Entgelts des Transportkunden 
der letzten Rechnung oder Ab-
schlagszahlungsforderung, in Ver-
zug geraten ist und auch auf aus-
drückliche Aufforderung nicht ge-
zahlt hat oder 
bb) mit fälligen Zahlungen wiederholt 
in Verzug geraten ist oder  

b) gegen den Transportkunden 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
wegen Geldforderungen (§§ 803 - 
882a Zivilprozessordnung (ZPO)) 
eingeleitet sind, es sei denn, es 
handelt sich um Geldforderungen in 
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unerheblicher Höhe oder 

c) ein Antrag des Transportkunden auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über sein Vermögen vorliegt oder 

d) ein Dritter einen Antrag auf Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen des Transportkunden 
gestellt hat und der Transportkunde 
nicht innerhalb der Frist nach Ziffer 4 
Satz 2 das Fehlen eines Eröff-
nungsgrundes gemäß §§ 17 Abs. 2, 
19 Abs. 2 Insolvenzordnung (InsO) 
nachweist oder 

e) ein früherer Lieferantenrahmenver-
trag zwischen dem Netzbetreiber 
und dem Transportkunden in den 
letzten 2 Jahren vor Abschluss die-
ses Vertrages nach § 15 Ziffer 2 lit. b 
wirksam gekündigt worden ist.  

Darüber hinaus hat der Netzbetreiber 
das Recht, eine angemessene Sicher-
heitsleistung oder Leistung einer Vo-
rauszahlung zu verlangen, wenn auf 
Grund einer über den Transportkunden 
eingeholten Auskunft einer allgemein im 
Geschäftsleben anerkannten Auskunftei 
oder aufgrund einer sonstigen Sachlage 
eine begründete Besorgnis besteht, 
dass er den Verpflichtungen aus die-
sem Vertrag nicht nachkommen wird 
und der Transportkunde dies nicht in-
nerhalb von 5 Werktagen durch einen 
geeigneten Nachweis seiner Bonität 
entkräftet. Hierzu können gegebenen-
falls geeignete Bonitätsnachweise, wie 
z.B. durch Vorlage eines Testates eines 
Wirtschaftprüfers, eine Bescheinigung 
eines in der Bundesrepublik Deutsch-
land zum Geschäftsbetrieb befugten 
Kreditinstitutes über eine ausreichende 
Liquidität, eines aktuellen Geschäftsbe-
richts, eines Handelsregisterauszugs 
und erforderlichenfalls weitergehende 
bonitätsrelevante Informationen vorge-
legt werden. Ist der Transportkunde 
nicht in der Lage, einen entsprechen-
den Nachweis innerhalb der genannten 
Frist zu führen, so ist die Sicherheits-
leistung innerhalb von weiteren 5 Werk-
tagen zu leisten.  

Soweit der Transportkunde über ein 
Rating einer anerkannten Rating-
Agentur verfügt, liegt eine begründete 
Besorgnis insbesondere dann vor, 
wenn sein Rating nicht mindestens 

 im Langfristbereich nach Standard 
& Poors BBB-,  
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 im Langfristbereich nach Fitch 
BBB-,  

 im Langfristbereich nach Moody’s 
Baa3, 

 nach Creditreform (Bonitätsindex 
2.0) Risikoklasse II (gemäß Cre-
ditreform RatingMap Stand Sep-
tember 2013Dezember 2011) be-
trägt.  

Gleiches gilt, wenn der Transportkunde bei 
einer anderen anerkannten Ratingagentur 
kein entsprechendes vergleichbares Rating 
aufweist. Liegen mehrere der vorgenannten 
Auskünfte vor, liegt eine begründete Besorg-
nis auch dann vor, wenn nur eine der genann-
ten Bonitätsindikatoren eine begründete Be-
sorgnis auslöst.  

Die Daten und die wesentlichen Inhalte der 
Auskunft, auf denen die begründete Besorgnis 
beruht, sind dem Transportkunden durch den 
Netzbetreiber vollständig offen zu legen. 

§ 13 Ziffer 3 
 
(Sicherheitsleistung) 

Arten der Sicherheitsleistungen sind unbe-
dingte unwiderrufliche Bankgarantien, unbe-
dingte unwiderrufliche Unternehmensgaran-
tien (z.B. harte Patronats- und Organschafts-
erklärungen), unbedingte unwiderrufliche, 
selbstschuldnerische Bürgschaften eines in 
der Bundesrepublik Deutschland zum Ge-
schäftsbetrieb befugten Kreditinstituts sowie 
Hinterlegungen von Geld oder festverzinsli-
chen Wertpapieren. Die Auswahl der Art der 
Sicherheitsleistung obliegt dem Transportkun-
den. Außerdem kann der Netzbetreiber Barsi-
cherheiten oder Forderungsabtretungen ak-
zeptieren. 

 

§ 13 Ziffer 4 
 
(Sicherheitsleistung) 

Der Transportkunde ist berechtigt, die Sicher-
heitsleistung durch Vorauszahlungen abzu-
wenden. 

 

§ 13 Ziffer 5 
in Ziffer 4 geändert 
 
(Sicherheitsleistung) 

Die Sicherheit ist innerhalb von 5 7 Werktagen 
nach ihrer Anforderung vom Transportkunden 
an den Netzbetreiber zu leisten. Im Fall der 
Ziffer 2 d) ist die Sicherheit innerhalb von 10 
Werktagen zu leisten, wenn der Transport-
kunde nicht innerhalb dieser Frist das Fehlen 
eines Eröffnungsgrundes im Sinne von §§ 17 
Abs.2, 19 Abs.2 Insolvenzordnung (InsO) 
nachweist. Sollte die Sicherheitsleistung in 
Anspruch genommen werden, kann der Netz-
betreiber den in Anspruch genommenen Teil 
der Sicherheitsleistung nachfordern. Die Leis-
tung der Sicherheit nach Satz 3 hat durch den 
Transportkunden ebenfalls innerhalb der in 
Satz 1 genannten Frist zu erfolgen. 

 

§ 13 Ziffer 6 
in Ziffer 5 geändert 

Als Anforderungen an die einzelnen Arten der 
Sicherheitsleistungen gelten: 

 a) Banksicherheiten sind in Form ei-
ner unbedingten, unwiderruflichen und selbst-
schuldnerischen BankbBürgschaft bzw. Bank-
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gGarantie eines in der Bundesrepublik 
Deutschland zum Geschäftsbetrieb befugten 
Kreditinstitutes zu leisten. Das Kreditinstitut, 
welches die Sicherheitsleistung ausstellt, 
muss mindestens ein Standard & Poor’s 
Langfrist-Rating von A- bzw. ein Moody’s 
Langfrist-Rating von A3 aufweisen, oder dem 
deutschen Sparkassen- bzw. Genossen-
schaftssektor angehören. 

 b) Für Unternehmensgarantien und 
Bürgschaften gilt, dass das Unternehmen, 
welches die Sicherheit leistet, mindestens ein 
Standard & Poor’s Langfrist-Rating von BBB-, 
ein Fitch-Rating von minimal BBB-, ein 
Moody’s Langfrist-Rating von Baa3 oder einen 
Bonitätsindex von Creditreform (Bonitätsindex 
2.0) von mindestens Risikoklasse II oder bes-
ser (gemäß Creditreform RatingMap Stand 
Dezember 2011September 2013) aufweisen 
muss. Weiterhin darf die Höhe der Unterneh-
mensgarantie oder Bürgschaft 10 % des haf-
tenden Eigenkapitals des Sicherheitengebers 
nicht übersteigen. Dieses ist durch den 
Transportkunden gegenüber dem Netzbetrei-
ber mit der Beibringung der Sicherheitsleis-
tung nachzuweisen. 

 c) Im Falle von Barsicherheiten sind 
diese durch Einzahlung auf ein vom Netzbe-
treiber benanntes Konto zu leisten. Sie wer-
den zu dem von der Deutschen Bundesbank 
am ersten Bankentag des Rechnungsmonats 
bekanntgegebenen Basiszinssatz verzinst. 
Alternativ ist auch eine Guthabenverpfändung 
eines vom Transportkunden bei einem in der 
Bundesrepublik Deutschland zum Geschäfts-
betrieb befugten Kreditinstitut geführten Kon-
tos zugunsten des Netzbetreibers möglich. 

d) Die Bürgschaft oder Garantieerklärung ist 
auf erstes Anfordern zu zahlen und hat gene-
rell den Verzicht auf die Einreden der Voraus-
klage, der Anfechtbarkeit und der Aufrechen-
barkeit, soweit es sich nicht um unstrittige 
oder rechtskräftig festgestellte Forderungen 
handelt, zu enthalten. Eine selbstschuldneri-
sche Bürgschafts- oder Garantieerklärung 
muss mindestens für 12 Kalendermonate 
gültig sein, maximal jedoch bis zum Ende der 
Vertragslaufzeit und die beiden der Vertrags-
laufzeit unmittelbar folgenden Monate. 

§ 13 Ziffer 7  
in Ziffer 6 geändert 

  

§ 13 Ziffer 8 
in Ziffer 7 geändert 

Der Netzbetreiber kann eine geleistete Si-
cherheit in Anspruch nehmen, wenn er nach 
Verzugseintritt eine Zahlungserinnerung aus-
gesprochen hat und die mit der Zahlungserin-
nerung gesetzte angemessene Frist fruchtlos 
verstrichen ist. In einem solchen Fall kann der 
Netzbetreiber die in Anspruch genommene 
Sicherheit unter den Voraussetzungen der 
Ziffer 8 nachfordern. Die Sicherheit ist inner-
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halb von 7 Werktagen nach ihrer Anforderung 
vom Transportkunden zu leisten. 

§ 13 Ziffer 9 
in Ziffer 8 geändert 

Eine Sicherheitsleistung ist unverzüglich zu-
rückzugeben, wenn die Voraussetzungen zu 
deren Erhebung entfallen sind. Der Netzbe-
treiber hat das Fortbestehen eines begründe-
ten Falles jeweils mindestens halbjährlich zu 
überprüfen. Der Netzbetreiber prüft bei Fort-
bestehen, ob die Höhe der Sicherheitsleistung 
der in Ziffer 76 beschriebenen Höhe ent-
spricht. Falls die vorgenannte Prüfung ergibt, 
dass der realisierbare Wert aller Sicherheits-
leistungen den anzuwendenden Wert gemäß 
Ziffer 76 nicht nur vorübergehend unwesent-
lich übersteigt, hat der Netzbetreiber entspre-
chende Anteile der Sicherheitsleistung zu-
rückzugeben. Sollten mehrere Sicherheiten 
geleistet worden sein, steht dem Netzbetrei-
ber das Recht zu, eine der geleisteten Sicher-
heiten auszuwählen und zurückzugeben. So-
weit der realisierbare Wert aller Sicherheits-
leistungen den anzuwendenden Wert gemäß 
Ziffer 76 nicht nur unwesentlich unterschreitet, 
kann der Netzbetreiber eine Anpassung der 
Sicherheitsleistung verlangen. Der Transport-
kunde kann eine Einstellung der Vorauszah-
lungsregelung frühestens nach einem halben 
Jahr fordern, sofern innerhalb der letzten 12 
Monate die Zahlungen fristgerecht eingegan-
gen sind. 

 

§ 14 Vorauszahlung 
neu 

 Die Standardisierung der 
Vorauszahlungsregelung ist 
im Wesentlichen das Ergeb-
nis eines Vorschlags einer 
verbands- und marktrollen-
übergreifenden Projektgrup-
pe zur sachgerechten Ände-
rung der bisher geltenden 
Regelung zur Sicherheits-
leistung/Vorauszahlung. 

§ 14 Ziffer 1 neu 
 
(Vorauszahlung) 

Der Transportkunde ist berechtigt, die Sicher-
heitsleistung durch Vorauszahlungen abzu-
wenden. Zur Abwendung der Sicherheitsleis-
tung hat der Transportkunde gegenüber dem 
Netzbetreiber innerhalb von 5 Werktagen 
nach Anforderung der Sicherheitsleistung in 
Textform zu erklären, dass er anstelle der 
Sicherheitsleistung Vorauszahlung leisten 
wird. 

 

§ 14 Ziffer 2 neu 
 
(Vorauszahlung) 

Verlangt der Netzbetreiber Vorauszahlung 
nach § 13 Ziffer 1 oder wendet der Transport-
kunde eine verlangte Sicherheitsleistung 
durch Vorauszahlung nach Ziffer 1 ab, so hat 
der Netzbetreiber den Beginn, die Höhe sowie 
die Voraussetzungen für den Wegfall der Vo-
rauszahlungspflicht gegenüber dem Trans-
portkunden in Textform mitzuteilen. 

 

§ 14 Ziffer 3 neu 
 
(Vorauszahlung) 

Die Höhe der Vorauszahlung bemisst sich 
nach den durchschnittlichen Netzentgeltforde-
rungen pro Monat der letzten 12 Monate. Be-
trägt der Zeitraum der bisherigen Netznutzung 
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weniger als 12 Monate, wird dieser Zeitraum 
der Berechnung der durchschnittlichen 
Netzentgeltforderungen pro Monat zugrunde 
gelegt. Besteht nach den Umständen des 
Einzelfalles Grund zu der Annahme, dass die 
tatsächlichen Netzentgeltforderungen erheb-
lich höher oder erheblich niedriger als die 
ermittelten durchschnittlichen Netzentgeltfor-
derungen sein werden, so ist dies bei der 
Bestimmung der Vorauszahlungshöhe durch 
den Netzbetreiber angemessen zu berück-
sichtigen. Abweichungen von 10 % gelten als 
erheblich. 

§ 14 Ziffer 4 neu 
 
(Vorauszahlung) 

Die Vorauszahlung ist nach Wahl des Netzbe-
treibers monatlich, 2-wöchentlich oder wö-
chentlich bis zum drittletzten Werktag vor dem 
Netznutzungszeitraum, auf den die Voraus-
zahlung zu erbringen ist, durch den Trans-
portkunden zu leisten. Abweichend zu Satz 1 
kann der Netzbetreiber zur Fälligkeit der Vo-
rauszahlungen Regelungen in ergänzenden 
Geschäftsbedingungen treffen. 

 

§ 14 Ziffer 5 neu 
 
(Vorauszahlung) 

Die Vorauszahlung ist mit den Netzentgeltfor-
derungen für den Zeitraum zu verrechnen, für 
den sie geleistet wurde. 

 

§ 14 Ziffer 6 neu 
 
(Vorauszahlung) 

Genügt die jeweilige Vorauszahlung nicht zur 
Deckung der Netzentgeltforderungen für den 
betreffenden Zeitraum, ist die Differenz vom 
Transportkunden zum vom Netzbetreiber vor-
gegebenen Fälligkeitszeitpunkt zu zahlen. 
Übersteigt die jeweilige Vorauszahlung die 
Netzentgeltforderungen für den betreffenden 
Zeitraum, ist die Differenz dem Transportkun-
den zu erstatten. 

 

§ 14 Ziffer 7 neu 
 
(Vorauszahlung) 

Wenn und soweit die zu leistende Vorauszah-
lung die tatsächlichen Netzentgeltforderungen 
erheblich unterschreitet, kann der Netzbetrei-
ber durch Erklärung gegenüber dem Trans-
portkunden in Textform eine entsprechende 
Erhöhung der Vorauszahlung zum nächsten 
Leistungszeitpunkt gemäß Ziffer 4 verlangen. 
Wenn und soweit die zu leistende Vorauszah-
lung die tatsächlichen Netzentgeltforderungen 
erheblich überschreitet, ist der Netzbetreiber 
verpflichtet, durch Erklärung gegenüber dem 
Transportkunden in Textform eine entspre-
chende Reduzierung der Vorauszahlungshö-
he zum nächsten Leistungszeitpunkt gemäß 
Ziffer 4 vorzunehmen. Eine Unter- bzw. Über-
schreitung der Vorauszahlung gilt jeweils 
dann als erheblich, wenn sie von den tatsäch-
lichen Netzentgeltforderungen um mindestens 
10 % abweicht. 

 

§ 14 Ziffer 8 neu 
 
(Vorauszahlung) 

Der Netzbetreiber hat das Bestehen eines 
begründeten Falles im Sinne des § 13 Ziffer 2 
halbjährlich, frühestens sechs Monate ab der 
ersten Vorauszahlung, zu überprüfen. Er hat 
eine Bestätigung darüber zu erteilen, wenn 
ein begründeter Fall nicht mehr besteht. Die 
Pflicht zur Vorauszahlung endet mit Zugang 
der Bestätigung.  
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Der Transportkunde kann eine Einstellung der 
Vorauszahlungsregelung frühestens nach 
einem halben Jahr fordern. In den Fällen des 
§ 13 Ziffer 2a gilt dies nur, sofern innerhalb 
der letzten 12 Monate die Zahlungen fristge-
recht eingegangen sind. 

§ 14 Ziffer 9 neu 
 
(Vorauszahlung) 

Die Details zur Abwicklung der Vorauszahlung 
werden bei Anforderung vom Netzbetreiber 
dem Transportkunden separat mitgeteilt. 

 

§ 1415 Ziffer 2 
 
(Vertragslaufzeit, 
Vertragskündigung 
und Netzübernahme) 

Dieser Vertrag kann fristlos aus wichtigem 
Grund gekündigt werden. 

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
wenn 

 a) gegen wesentliche Bestimmungen 
dieses Vertrages wiederholt trotz Abmahnung 
wiederholt schwerwiegend verstoßen wird 
oder 

 b) der Transportkunde seiner Ver-
pflichtung zur Stellung einer Sicherheit nach § 
13 oder zur Leistung einer Vorauszahlung 
nach § 13 bzw § 14 nicht fristgerecht oder 
nicht vollständig nachkommt oder 

c) ein Antrag auf Eröffnung des In-
solvenzverfahrens über das Vermö-
gen des Transportkunden vorliegt 
und der Insolvenzverwalter trotz Auf-
forderung keine Fortführung i.S.d. § 
103 InsO erklärt und im Falle eines 
Antrages durch einen Dritten der 
Transportkunde bzw. der Insolvenz-
verwalter nicht innerhalb von 5 
Werktagen das Fehlen eines Eröff-
nungsgrundes im Sinne von §§ 17 
Abs.2, 19 Abs.2 InsO nachweist o-
der 

 d) c) die Zuordnung sämtlicher Aus-
speisepunkte des Transportkunden zu einem 
Bilanzkreis entgegen § 2 Ziffer 2 Abs. 1 Satz 3 
nicht mehr sichergestellt ist. 

 

Redaktionelle Änderung 
dient der Klarstellung 

[§ 1415 Ziffer 31 
 
(Vertragslaufzeit, 
Vertragskündigung 
und Netzübernahme)] 

[Optional: Sofern eine EDI-Vereinbarung Be-
standteil dieses Lieferantenrahmenvertrages 
ist, besteht diese auch nach einer Kündigung 
des Lieferantenrahmenvertrages so lange fort, 
bis dezur endgültigen Abwicklung dieses Ver-
trages fort.Abrechnungsprozess der Netzent-
gelte endgültig abgewickelt ist. Nach Beglei-
chung sämtlicher Forderungen endet die EDI-
Vereinbarung automatisch.] 

[Redaktionelle Änderung] 

§ 1415 Ziffer 4 
 
(Vertragslaufzeit, 
Vertragskündigung 

Dieser Vertrag endet in Bezug auf einzelne 
Ausspeisepunkte, sofern der Netzbetreiber 
aufgrund von Änderungen des Netzgebietes 
(z. B. Eigentumsübertragung oder anderweiti-

Die Änderung dient der Prä-
zisierung der Informations-
pflichten des Netzbetreibers 
bei Netzabgängen. 

                                                            
1 Da es sich vorliegend um eine optionale Vertragsregelung handelt, bitte nur aufführen, wenn diese auch im 
geltenden Lieferantenrahmenvertrag so verwendet wird. 
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und Netzübernahme) ge Netzüberlassung nach § 46 EnWG) den 
Netzzugang für diese Ausspeisepunkte nicht 
mehr gewähren kann. Der Netzbetreiber wird 
den Transportkunden hierüber und über den 
übernehmenden Netzbetreiber spätestens 3 
Monate + 10 Werktage vor Netzbetreiber-
wechsel in Textform unterrichten. 

§ 1415 Ziffer 5 
 
(Vertragslaufzeit, 
Vertragskündigung 
und Netzübernahme) 

Übernimmt der Netzbetreiber ein zusätzliches 
Netzgebiet, erstreckt sich dieser Vertrag auch 
auf die Ausspeisepunkte des Transportkun-
den in dem übernommenen Netzgebiet. Der 
übernehmende Netzbetreiber informiert unter 
Angabe der betroffenen Gemeindegebiete 
den Transportkunden spätestens 3 Monate + 
10 Werktage vor Netzbetreiberwechsel in 
Textform über die Netzübernahme. 

Die Änderung dient der Prä-
zisierung der Informations-
pflichten des Netzbetreibers 
bei Netzübernahmen. 

§ 15 §16 Änderungen 
des Lieferantenrah-
menvertrages 

 Redaktionelle Änderung 

§ 1516 Ziffer 2 
 
(Änderung des Liefe-
rantenrahmen-
vertrages) 

Der Netzbetreiber ist berechtigt, diesen Ver-
trag in anderen Fällen als Ziffer 1 für die Zu-
kunft zu ändern. Der Netzbetreiber informiert 
den Transportkunden vorab, 2 Monate vor 
dem Wirksamkeitszeitpunkt, über die geän-
derten Bedingungen dieses Vertrages in Text-
form und veröffentlicht die geänderten Bedin-
gungen dieses Vertrages auf seiner Internet-
seite. In begründeten Fällen kann der Netzbe-
treiber hiervon von der in Satz 2 genannten 
Frist abweichen. Die Änderung der Bedingun-
gen dieses Vertrages gilt durch den Trans-
portkunden als angenommen, sofern dieser 
nicht binnen 30 Werktagen ab Zugang der 
Information der Änderung widerspricht. Soweit 
ein Widerspruch erfolgt ist, gelten die bisheri-
gen Geschäftsbedingungen dieses Vertrages. 
Für den Widerspruch ist die Textform ausrei-
chend. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den 
Transportkunden auf den Beginn der Wider-
spruchsfrist und auf die Wirkung des nicht 
ausgeübten Widerspruchs als Annahme der 
geänderten Bedingungen dieses Vertrages 
hinzuweisen. 

Die Änderung dient der Klar-
stellung. 

§ 16 Ziffer 3 neu 
 
(Änderung des Liefe-
rantenrahmen-
vertrages) 

Der Netzbetreiber kann Ausspeisepunkte mit 
einer Vorankündigungsfrist von 3 Jahren ge-
genüber dem Transportkunden einem ande-
ren Marktgebiet zuordnen. Mit Wirkung zum 
1. Oktober 2015 verkürzt sich die Vorankündi-
gungsfrist auf 2 Jahre und 4 Monate. Wenn 
ein Marktgebietswechsel mit einer kürzeren 
Frist erfolgen muss, hat der Netzbetreiber dies 
zu begründen. Gründe für die neue Zuord-
nung können insbesondere strömungsmecha-
nische Notwendigkeiten sein. Der Netzbetrei-
ber informiert unverzüglich den Transportkun-
den über den Marktgebietswechsel. Der 
Transportkunde kann dem Marktgebietswech-
sel innerhalb von 4 Wochen nach Kenntnis-
nahme widersprechen, wenn die Vorankündi-
gungsfrist gemäß Satz 1 nicht eingehalten 

Ergänzung einer Regelung 
zum Marktgebietswechsel. 
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worden ist und Bezugsverträge für die be-
troffenen Ausspeisepunkte bestehen, die ein 
Laufzeitende haben, welches nach dem ge-
nannten Zuordnungswechseltermin liegt. Der 
Transportkunde hat dies dem Netzbetreiber 
nachzuweisen. Im Rahmen dieses Nachwei-
ses sind Laufzeitende, die erwartete Liefer-
menge sowie die Leistung zu benennen. Aus-
speisepunkte, für die ein entsprechender 
Nachweis erfolgt ist, werden zwar dem neuen 
Marktgebiet zugeordnet jedoch für den be-
troffenen Transportkunden bis zum Laufzeit-
ende, längstens jedoch bis zum Ablauf der 
Frist gemäß Satz 1, im bisherigen Marktgebiet 
bilanziert. Die betroffenen Ausspeisepunkte 
sind von dem Transportkunden gemäß GeLi 
Gas einem gesonderten Bilanzkreis/Sub-
Bilanzkonto zuzuordnen, welches ausschließ-
lich diese Ausspeisepunkte enthält. Der Netz-
betreiber teilt dem Marktgebietsverantwortli-
chen den gesondert benannten Bilanzkreis 
bzw. das gesondert benannte Sub-
Bilanzkonto mit. Sofern ein Nachweis nach 
Satz 7 nicht innerhalb der 4 Wochenfrist vom 
Transportkunden erfolgt oder die betroffenen 
Ausspeisepunkte von dem Transportkunden 
nicht einem gesonderten Bilanzkreis/Sub-
Bilanzkonto gemäß GeLi Gas zugeordnet 
werden, werden diese Punkte zum angekün-
digten Zuordnungswechseltermin innerhalb 
des neuen Marktgebietes bilanziert. 

§ 1516 Ziffer 3  
in Ziffer 4 geändert 

 Redaktionelle Änderung 

§16 §17 Schlussbe-
stimmungen 

 Redaktionelle Änderung 

§ 1617 Ziffer 4 Eine Kündigung des Vertrages ist nur wirk-
sam, wenn sie schriftlich erfolgt. Dies gilt auch 
für einen Verzicht auf die Einhaltung der 
Schriftform. Für alle sonstigen Änderungen gilt 
§ 156. 

Redaktionelle Änderung 

§ 17 § 18 Anlagen-
verzeichnis 

 Redaktionelle Änderung 

 

Tabelle 2: Änderungen Anlagen zum Lieferantenrahmenvertrag Gas 

 

Ziffer 8 Anlage 6 Monat M 
Monat M ist der Liefermonat. Der Liefermonat 
umfasst den Zeitraum vom 1. Tag 06:00 Uhr 
des Liefermonats bis zum 1. Tag 06:00 Uhr 
des Folgemonats. Bei untermonatlichen Lie-
feranmeldungen beginnt der Liefermonat am 
1. Tag der Belieferung 06:00 Uhr. Bei unter-
monatlichen Lieferabmeldungen endet der 
Liefermonat um 06:00 Uhr des Folgetages. 

Redaktionelle Änderung 

 


